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Die Luft für die Abgeltungssteuer wird dünner

Martin Janssen
Professor für Finanzen

PRESSESCHAU

ZUR SACHE

Christoph Mörg
Schweizer Parla

Anzeigen: Immobilien 14 Miete 15 Ostevent 17/2
Nach dem Luxemburger Entscheid
für den automatischen Informa-
tionsaustausch scheinen die Tage der

Abkommen mit Deutschland schei-
terte im Bundestag. Doch schon zu-
vor hatte die EU gegenüber der

können Konteninhaber ihre unver-
steuerten Vermögen in der Schweiz
mit einer Einmalzahlung regularisie-

tensätze, die zwischen den Ämtern
der einzelnen EU-Ländern ausge-
tauscht werden, umfassen vier An-
Steuerabkommen nach Abgeltungs-
modell für die Schweiz gezählt. Die
Verträge mit Einzelstaaten priesen
Banken und Bundesrat als Königs-
weg zur Rettung des Bankgeheimnis-
ses. Die Abgeltungssteuer führe den
Staaten das Geld direkt zu und wahre
die Privatsphäre der Bankkunden,
lautete das Argument. Der Informa-
tionsaustausch führe zu Datenflut.

Abgeltungssteuer mit zwei Ländern

In Kraft sind seit Anfang Jahr zwei
Steuerabkommen nach dem Ab-
geltungsmodell, mit Grossbritannien
und Österreich. Mit Italien und Grie-
chenland laufen Verhandlungen. Das
8 Fahrzeugmarkt 22 Fonds 24 Tr
Schweiz auf dem automatischen
Informationsaustausch beharrt und
die Steuerabkommen mit einzelnen
EU-Staaten skeptisch beurteilt.

Datensätze mit Namensnennung

Rückenwind erhielt die EU durch
das Fatca-Abkommen zwischen der
Schweiz und den USA. Was die
Schweiz den USA gewährt, dürfte sie
der EU kaum verweigern können.
Auch Luxemburg schloss mit den
USA ein entsprechendes Abkommen
und erklärte damit die Abkehr vom
Bankgeheimnis per Anfang 2015.

Gemäss den Steuerabkommen
mit Grossbritannien und Österreich
aueranzeigen 35 Service: Radio/TV
ren oder sie offenlegen. Nach der
Regularisierung wird eine Quellen-
steuer auf künftige Erträge abgeführt.
Namen werden nicht genannt. Zwi-
schen der Schweiz und der EU gilt
gegenwärtig das Zinsbesteuerungs-
abkommen. Dieses legt für Zinsen
auf Konten von EU-Bürgern einen
Steuersatz von 35 Prozent fest. Die
Banken führen die Beträge an die
Eidgenössische Steuerverwaltung ab,
die sie an die Bestimmungsländer
weiterleitet. Auch Luxemburg und
Österreich wenden dieses System an.

Der automatische Informations-
austausch existiert in 25 der 27 EU-
Staaten seit Sommer 2005. Die Da-
12 Wetter/Sudokus 16 Kino 17
gaben: Name und Wohnsitz des Steu-
erpflichtigen, Name der Bank, Konto-
nummer und Höhe der Zinsen.

Ohne Fatca kein US-Zugang

Das Abkommen zwischen der
Schweiz und den USA zum US-Steu-
ergesetz Fatca kommt demnächst in
die eidgenössischen Räte. Im Fatca
verpflichten die USA ausländische
Banken dazu, Konten von US-Kun-
den den amerikanischen Steuer-
behörden zu melden. Die Schweizer
Banken sind gezwungen, das Gesetz
ab 2014 umzusetzen, falls sie nicht
vom US-Kapitalmarkt ausgeschlos-
sen werden wollen. (sda/red.)
B

an der Universität Zürich
«Schweiz hat viel zu verlieren»
Nicht einknicken, proaktiv auf die EU zugehen und sich erst bewegen, wenn dies auch andere Länder tun.
Dazu rät der Zürcher Finanzprofessor Martin Janssen der Schweiz im Steuerstreit.

Herr Janssen, Luxemburg will per 2015
den automatischen Informationsaus-
tausch einführen, auch Österreich will

bei unterstützen wollen, ihre Gelder
für die Vergangenheit in eine steuer-
bereinigte Form zu bringen. Hierfür

und durch die schwindende Rechts-
sicherheit beschädigt worden. Die
Schweizer Banken müssen entspre-

Nevada und Asiens mit Hongkong oder
Singapur?
Janssen: Abgesehen davon, dass die
darüber verhandeln. Welche Folgen er-
geben sich mit dem Fall der beiden letz-
ten EU-Bastionen für die Schweiz und
ihr Bankgeheimnis?
Martin Janssen: Die Schweiz dürfte
– wenn der Bundesrat weiterhin so
schwach agiert – in Sachen Bank-
geheimnis noch stärker unter Druck
kommen.

Die Schweizerische Bankiervereinigung
spricht sich gegen den automatischen
Informationsaustausch aus und will
stattdessen über eine Ausweitung des
Zinsbesteuerungsabkommens verhan-
deln. Ist das eine Option, auf die sich
die EU einlassen könnte?
Janssen: Das glaube ich nicht. Die
Schweiz braucht vielmehr eine Strate-
gie, wie sie sich gegenüber dem auto-
matischen Informationsaustausch
verhalten soll. Soweit die Vertraulich-
keit den Kunden gegenüber für die Ver-
gangenheit nicht verletzt wird, sollte
die Schweiz im Rahmen dieser Strate-
gie proaktiv auf die EU zugehen. Die
Grenze ist dort zu ziehen, wo die Inter-
essen der Schweiz verletzt werden. So-
lange ausländische Bankkunden ihr
Geld weiterhin in die Schweiz bringen
und hier von ihren Regierungen nicht
enteignet werden können, spricht un-
ter dieser Annahme nichts gegen einen
limitierten Informationsaustausch.

Gegenüber den USA führt die Schweiz
via das US-Steuergesetz Fatca faktisch
den automatischen Informations-
austausch ein. Wird die EU von der
Schweiz Vergleichbares verlangen?
Janssen: Der automatisch Informa-
tionsaustausch ist kein internationaler
Standard. Die Schweiz soll – aus-
gehend von einer durchdachten Stra-
tegie – die Standards der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) überneh-
men, wo sie ja auch mitbestimmen
kann, und die Entwicklungen nicht als
erstes Land vollziehen. Die Schweiz
hat, gemessen an ihrem Volkseinkom-
men, von allen Staaten am meisten zu
verlieren. Wir sollten uns erst dann be-
wegen, wenn das auch die USA, Gross-
britannien und Deutschland tun.

Inwieweit ist mit den jüngsten Entwick-
lungen das Modell der Abgeltungssteuer
gescheitert, das die Schweiz mit Gross-
britannien und Österreich in Kraft ge-
setzt hat?
Janssen: Die Schweiz wird wei-
terhin ausländische Kunden da-
eignet sich die Abgeltungssteuer sehr
gut. Die Frage stellt sich indessen, ob
ein limitierter Informationsaustausch
für die Zukunft nicht eine vergleichbar
gute Lösung für alle Involvierten ist wie
die Abgeltungssteuer.

In der Schweizer Politik gibt es Stim-
men, die fordern, in allfälligen Ver-
handlungen mit der EU über den auto-
matischen Informationsaustausch
müsse die Schweiz Gegenleistungen
herausholen. Wie könnten solche
Gegenleistungen aussehen?
Janssen: In jedem Vertrag sollten
beide Parteien auf ihren eigenen Nut-
zen schauen. Die Schweiz sollte ent-
sprechend dafür besorgt sein, dass es
eine langfristige Lösung gibt, wo der
Finanzplatz Schweiz in Konkurrenz
um ausländische Kunden treten kann.
Alles, was wir wollen, sind gleich lange
Spiesse im Wettbewerb um die Anlage-
gelder ausländischer Kunden.

Falls der automatische Informations-
austausch mit der EU kommt: Was be-
deutet das für Schweizer Bankkunden
mit Lohnkonto, Sparkonto und Depot?
Janssen: Sollte die Schweiz unter dem
Druck der EU einknicken, heisst das
nicht, dass der automatische Informa-
tionsaustausch zwischen Bank und
Steueramt auch in der Schweiz gelten
muss. Aus meiner Sicht ist das Einkni-
cken der Bundesbehörden vor der EU
das denkbar schlechteste Argument,
das Verhältnis zwischen Bürger und
Steueramt zugunsten des Steueramtes
zu verändern. Die Steuermoral in der
Schweiz ist nicht zuletzt deshalb so
gut, weil das Verhältnis mit den Behör-
den bei uns ein anderes ist als in
Deutschland, Frankreich, Italien oder
anderswo.

Was würde es für das Geschäftsmodell
der Schweizer Banken bedeuten?
Janssen: Der relative Vorteil
der Schweizer Banken in der
Verwaltung ausländischer
Gelder ist durch die Schwä-
chung des Bankgeheimnisses
chend die anderen Faktoren der
erfolgreichen Vermögensverwaltung
stärken. Im Vordergrund stehen Quali-
tät und Kosten der Anlageberatung. Es
geht darum, gleichzeitig die Industria-
lisierung und die Individualisierung in
der Anlageberatung zu erhöhen.

Österreich zeigt bereits mit dem Finger
auf Grossbritannien und dessen Steuer-
oasen wie Virgin Islands, Cayman
Islands oder Kanalinseln. Erwarten Sie,
dass sich dort im Zuge der ganzen
Steuerdiskussion und des Offshore-
Datenlecks etwas ändert?
Janssen: Offshore-Finanzplätze bie-
ten in der Welt der Regulationen, Steu-
ern und fehlender Doppelbesteue-
rungsabkommen ein wichtiges Ventil,
damit überhaupt noch gewirtschaftet
werden kann. Berücksichtigt man,
dass in der Finanzplatz-Regulation
selbst solche Bestimmungen ver-
schärft werden, die noch nie genutzt
wurden, weil sie so kompliziert und
teuer sind, kann man sich an der Exis-
tenz von Offshore-Finanzplätzen ei-
gentlich nur erfreuen. Die Staaten
könnten mit zusätzlicher Transparenz
ohne zusätzliche Regulationen dafür
besorgt sein, damit mit solchen Kon-
strukten nicht auch noch Steuern hin-
terzogen werden können. Insgesamt
gehe ich aber nicht davon aus, dass
sich hier materiell viel ändert.

Wie sehen Sie die Zukunft in anderen
Steueroasen etwa der
USA mit Delaware oder
Staaten weltweit dann einfach das zu-
sätzliche Geld auch noch ausgeben
werden, wäre ein Austrocknen der
Steuersümpfe vor allem in den USA
aus Sicht der Schweiz natürlich sehr
erwünscht.

Wird es punkto Steuern, Transparenz
und Bankgeheimnis je einen weltweiten
Standard geben?
Janssen: Nein, davon ist nicht auszu-
gehen. Abgesehen davon ist es auch
nicht erwünscht, wenn es diesen Stan-
dard gäbe. Es kann nicht das Ziel sein,
dass die Staaten weltweit noch ein-
facher an das Geld ihrer Bürger kom-
men.

Interview: Thomas Griesser Kym
Die Aktionäre der Bank Julius Bär lehnten den Vergü-
tungsbericht der Geschäftsleitung in einer Konsultativ-
abstimmung ab.

Die wirklich spannende Frage geht aber über den
Fall Bär hinaus. Erwachen nun die Eigentümer?

Ist die Wut über ungerechtfertigte Saläre auch bei den
grossen Aktionären angekommen, den Pensionskassen
und Fondsverwaltern? [. . .] Zu wünschen wäre es. Denn
nur wenn die Grossaktionäre ihre Verantwortung wahr-
nehmen und das Eigentum der Versicherten und Sparer
schützen, wird der Ruf nach staatlichen Massnahmen
nachlassen. Mit Verboten wäre niemandem gedient – am
wenigsten den Firmen.

Es ist richtig und wichtig, dass sich die Aktio-
näre endlich bemerkbar machen. Nur solche

Fingerzeige vermögen die schamlose Selbstbediener-
Mentalität des Spitzenmanagements zu bremsen. Leider
setzt sich auch die Verwaltungsratsebene immer stärker
auf die bequeme Schiene der Selbstbedienung. Das
Motto ist leicht erkennbar: Eine Krähe hackt der andern
kein Auge aus.
Die «Rundschau»
in der SVP-Falle
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mit dem politischen Gegner um wie der
Rechtsausleger aus Stäfa. Fairness überlässt er
gern anderen. Zum Sympathieträger hat er es
damit nicht gebracht, dafür zu einer beliebten
Zielscheibe der Medien. In den Redaktions-
stuben des Landes weiss man: Berichte über
den giftigen Professor steigern die Quoten.
Die «Rundschau» des Schweizer Fernsehens hat
sich diese Gesetzmässigkeit wieder einmal zu
Herzen genommen und ausführlich über Mör-
gelis angeblich fragliche Leistung als Doktor-
vater an der Uni Zürich berichtet. Dass Mörgeli
die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen wird,
war abzusehen. Wer recht hat, wird sich zeigen.

Die Affäre wirft auch ein grelles Licht auf
die Methoden der «Rundschau». Unter Hannes
Britschgi hat sich die Traditionssendung von
der schläfrigen Sachlichkeit der Gysling-Ära
verabschiedet und zum angriffigen Recherche-
Format gewandelt. Britschgis Nachfolger setzen
heute mehr auf Angriff als auf Recherche. Dass
dabei ab und zu übers Ziel hinausgeschossen
wird, gehört zum Geschäft. Hauptsache, die
Geschichte knallt. Im Fall von Mörgeli ist offen-
sichtlich: Wäre es nicht um den SVP-Mann
gegangen, die zweifelhaften Doktorarbeiten
wären der «Rundschau» keine Sendeminute
wert gewesen. Für die Kritiker von Leutschen-
bach ist damit einmal mehr bewiesen: Der
chronisch linke Staatssender hat sich auf die
SVP eingeschossen. Dem medialen Service
public hat die «Rundschau» damit einen Bären-
diensterwiesen. AndriRostetter

andri.rostetter"tagblatt.ch
eli ist eine Reizfigur. Kaum ein
mentarier geht so rücksichtslos

SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli
reicht gegen Beiträge der Sendun-
gen «10 vor 10» und «Rundschau»
Beschwerde ein. (Seite 6)
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